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Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §38 Abs1;

Rechtssatz

Nach § 38 Abs. 1 WRG 1959 ist auch die Abänderung eines Einbaus in ein stehendes ö4entliches Gewässer

wasserrechtlich bewilligungsp5ichtig. Allerdings ist nicht jede Änderung bewilligungsp5ichtig, sondern nur, wenn sie

von Ein5uss auf ö4entliche Interessen oder fremde Rechte ist. (Hier: Aufbau eines Satteldaches auf einen

Bootsunterstand)
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